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Trotz alledem
(März 1848)

Das war ’iw h«ib« Märzen,eit ,
trotz Regen. Schnee und alledem!
Run aber , da cs Blüten schneit,
nun ist es kalt, trotz alledem!
Trotz alledem und alledem —
trotz Wien , Berlin und alledem —
ei« schnöder , scharfer Winterwind
durchfröstelt uns trotz alledem!
Dag ist der Wind der Reaktion
mit Meltau , Reif und alledem!
Dag ist die Bourgeoiste am Thron —
der annoch steht , trotz alledem —
Trotz alledem und alledem —
trotz Blutschuld, Trug und alledem —
er steht noch, und er hudelt uns
wie früher fast, trotz alledem!

Doch find wir frisch und wohlgemut
und zagen nicht trotz alledem!

L
, f4 In tiefer Brust des Zornes Glut,

'
01 die hält uns warm trotz alledem ,

-■* Trotz alledem und alledem ,
es gilt uns gleich trotz alledem!
Wir schütteln uns : Ein garft 'ger Wind,
doch weiter nichts trotz alledem!
Denn , ob der Reichstag fich blamiert
vrofessorhaft, trotz alledem!
Und ob der Teufel reagiert
mit Hu! und Horn und alledem —
Trotz alledem und alledem,
trotz Dummheit . List und alledem,
wir willen doch : die Menschlichkeit
behält den Sieg trotz alledem!
Rur , was zerfällt , vertretet ihr !
Seid Kasten nur , trotz alledem!
Wir find das Volk, die Menschheit wir ,
find ewig drum, trotz alledem!
Trotz alledem und alledem:
ko kommt denn an , trotz alledem!
ihr hemmt uns , doch ihr zwingt uns nicht ,
unser die Welt trotz alledem !

Freiligrath .

Entweder - oder
Entweder — oder. Ein anderes gibt es nicht . Denn das
:e ist ja das Echte nicht. Es ist Anpassung und Abweg vom
^ n . Es führt nicht zum Ziele . Es bat keinen Charakter und

. darum keine Befriedigung . Nur was ganz ist in seiner
K grob.
n« viel mehr gilt dieser Zwang zum klaren Bekenntnis in
Zeit , die doch so ganz auf das Entweder — oder eingestellt

heißt es nicht nur im Kleinen : hier oder dort . Jetzt

soAClfSl
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-ivP

im Groben : entweder — oder . In den groben Linien des
, ^,^ llar bekennen: alt oder neu, Individualismus oder Ge.

^ Alt . Zwingst du die Welt auswärts »um Deuen oder willst
-
tPifl» Hj, der alten versinken und sie noch stützen bis zu ihrem tlnter-

. . . Bekenne ! Und handle danach !
keine Zeit , so zwingt die unsere zu Charakter . Sei ganz!

, v ’nem freien Stolze und von deinem Mute bängt das Neue

ufi L?’e Kreaturen der Gleichgültigkeit find nur Gischt, das , vom
“Ly u ausgestoben , zerrinnt . Da im Entweder — oder kämpft

Darum : bekenne!

cn. > Uweder - oder. Klasse
- .tii’ J Mst nicht dazwischen sein .

du deine Arbeitsschwestern, deine Arbeitsbrüder nicht
Siehst du sie nicht kämpfen für die neue Zeit ? Als

, . .vereint? Geschloffen im Kamvfverbande ? Und fühlst du

f lt stolze Grobe , die dan in diesem ihrem freien Bekenntnis

Entweder — oder. Wir hätten den Sieg , würde das schaf -

,,. .^ »lk einig sein . Denn wie grob ist die Maffe , die zum
sür die Freiheit bestimmt ist und zum sozialen Glück ! Aber

^ lausende lau , Tausende schwach , Tausende ohne Emvörung ,
j *"* dem gewerkschaftlichen und politischen Kampfgedanken

» -»oi . Ajarum : oerenne :
entweder — oder. Klasse hier oder dort . Wo stehst du? Denn

w Charakter ! Seid Kämpfer der Zeit ! Steht frei und offen

Klasse ! Entweder — oder : so leuchtet es in Flammen -

. tiber der schwellenden Zeit , und nur aus einem groben und
. Entweder — oder des geschloffenen Kampfes steigt herauf
*Ue Jahrhundert . Dr . G. H.

Turnerjugend
^ gendtreffen der Gruppe Karlsruhe , 3. Bezirk
t in Forchheim am 18. März
'D .ntag. 18 . März trifft fich die Turnerjugend der Gruppe
iu;5* »um Jugendtreffen , um einige Stunden der Bildung

, ^ , -Nube zu verbringen . Morgens um 9 Uhr . treffen die
^ ^uvven am Volkshaus ein . um unter der Führung von
W,,7«r Genossen Wanderungen in di« Rbeinnicderung und

"toX,
10 su machen . Währenddessen werden die Jugendleiter ge-

' in* 111]* dem Kreisjugendleiter sich über die Jugendbewe -
^ erhalb des Arbciter -Turn - und Svortbundes , intensiv
- oiii u- Die Turnspieler werden auch mit einem vandball -
ÄdN ^ arten . Mittags um 2 ULr beginnt die proletarische
'stier -l.' die eine sozialistische EMuungsstunde und . eine Ge -

die Märzgefallenen , die vor 80 Jahren ihr Leben
Ä » ? en für die Freiheit des Volkes und die Demokratie.
Züg/ndleiter. Gen. L a u b l e . wird Worte über Gedanken

" Ndfeier " an die Teilnehmer richten. D,e Veranstaltung ist
" ‘ "'sration . Rauchverbot . Die katbol.

üag nach Forchheim gelegt , um
tgendtreffen ru bewirken, aber i

» ein Massentreffen der freien °
„ . .herzlich dazu eingeladen . „ UÄ>„ nun Genossinnen und

ff.Mseier " an die Teilnehmer richten. Die Veranstaltung ist
i s ^ uration . Rauchverbot . Die katbol. Sportorganisation bat
eî

'Teltag nach Forchheim gelegt , um uns einen Abtrag an
-M.Ätzendtreffen ru bewirken, aber nun erst recht mub das

: Alt Men ein Massentreffen der freien Sportler werden . Jung
1,4 .herzlich dazu eingeladen . Und nun Genossinnen und
vui zum Jugendtreffen am 18. März in Forchheim. Fl .

Mchenprogramm Ser S . S .1.
A«Itere Giuooc . Heute obend AteiterWruna der

E ^ elnschan über Glück und Tragik der Vererbung . Im
Nest . Am Donnerstag Llchtbildervortrag unseres zu-

E? ^ endl«it«rs . Genosse Kurt Wolf . ,n der Hekxl-
erwünscht, dab alles erscheint . Der Abend ist für

^ ° v ?Juhe . Mw reisen wir mit umerm Genossen Wolf von
44 bi , Venedig . Liederbücher und Instrumente mtt -

Nächste Zusammenkunft am Freitag abend 8 Uhr
Seim . Daselbst am Mittwoch Vropaganda ^ ratung .
nicht findet , kommt auf %« Uhr an die Straften -

e - Schloftplatz " in Durlach.
Donnerstag . 18 Ubr . AuSschubsttzung^ daraus folgt

^ ^ tzschaft . Freitag : Orchesterpwbe. Sonntag : Wände-

vcrufsausbilüungsgclcy
Ein unzulänglicher Entwurf

Von Dr . Lutz Hammerschlag -Bremen , Syndikus der Angestelltenkammer
I. Die Borgeschichte .

Seit Monaten beschäffiat die deutsche Oeffentlichkeit und die
gesetzgebenden Körperschaften ein Gesetzentwurf, der seiner Ent¬
stehungsursache nach und hinsichtlich der Gedankengänge, die ihn
zu formen versuchen , intereffant ist . Es ist der Entwurf eines Be¬
rufsausbildungsgesetzes , der nebst amtlicher Begründung als 39.
Sonderheft des Reichsarbeitsblaffes von der Reichsarbettsverwal -
tung herausgegeben wurde.

Der Gesetzentwurf hat seine Geschichte. Schon in der Vor¬
kriegszeit nahmen di« Gewerkschaften Anteil an den Problemen der
Lehrlingszabl , der Lebrlingsbaltung , der Lebrlingszüchterei . Die
positive Einstellung der Gewerkschaften zu den Problemen des staat¬
lichen und wirtschaftlichen Lebens nach dem Kriege veranlaftte die
Gewerkschaften im Jahre 1919, das gesamte Gebiet des Lebrlings -
wcsens in weitsichtiger Aussprache zu behandeln . Am 11 . Februar
1921 verabschiedete der Sozialpolitische Ausschub der Zeittral -
Arbeitsgemeinschaft die Grundsätze für eine reichsgesetzliche Rege¬
lung des Lebrlingswefens und übermittelte sie als Grundlage zur
gesetzlichen Regelung der Reichsregierung . Man gebt davon aus ,
dab möglichst jeder Jugendliche einer beruflichen Ausbildung »uge-
fübrt werden soll und , wo ein geordnetes Lebroerhältnig zurzeit
nicht durchführbar ist , Vorsorge für angemeffene berufliche Ausbil¬
dung getroffen würde. Möglichst einheitlich und umfassendsollte die
Regelung des Lehrlingswesens in Gewerbe , Industrie , Handel ,
Landwirtschaft und Sauswirffchaft geregelt werden. Die Durchfüh¬
rung des Gesetzes dachte man sich in paritätischen Ausschüssen bei
den in Aussicht genommenen, ebenfalls paritätischen Dezirkswirt -
schaftsräten . Als oberste Aufsichtsbehörde war eine Reichsstelle in
Aussicht genommen, der die einheitliche Durchführung der Grundzüge
des Gesetzes abgelegen hätte .

Interessant ist, dab in einer späteren Tagung des auf Anre¬
gung des Vereins Deutscher Ingenieure gegründeten Ausschuffes
für technisches Schulwesen (Datsch ) in Kassel 1921 diese Grundsätze
nicht nur von ihm als brauchbares Gerippe für ein Rahmengesetz
angesehen, sondern mit wenigen Einwänden auch von Arbeitgeber¬
vertretern als solche anerkannt wurden : eine Tatsache, die heute
das Unternehmertum vergessen zu haben scheint , wenn man den
Eegenentwurf betrachtet , der vom Arbettsaussch-uft für Berufsaus¬
bildung mit Unterstützung des Reichsverbandes des deutschen Hand¬
werks und des Deutschen Handwerks- und Gewcrbekammertages
von den Arbeitgebern in der Sondernummer der „Technischen Er¬
ziehung" (berausgcgeben von den im ArbeitsauSschub für Berufs¬
ausbildung zusammenwirkenden Körperschaften) dem Regierungs¬
entwurf entgegengestellt wird.

Als 1923 endlich ein Referentenentwurf eines Berufsausbil¬
dungsgesetzes vorlag , verschwand er, wie so viele aridere damals an¬
scheinend schon spruchreife Regelungen eines neuen Kräfteverhält¬
nisses in den Wirren des letzten Jnffationsjahres . Seitdem wurde
oft und von vielen Stellen eine reichsgesetzliche Regelung der Be¬
rufsausbildung gefordert . Das Ergebnis ist der seit April 1927 vor¬
liegende Regierungsentwurf . Er ist ein echtes Kind der Dürger -
blockregierung und alles andere, als die Erfüllung deffen , was das
arbeitende Volk von einem Brufsausbildungsgefetz erwartet .

II . Die Ursachen für die Neuregelung .
Die rechtliche Seite der Berufsausbildung ist der wirtschaftlichen

Entwicklung so wenig gefolgt, daß hier unter Zusammenfassung und

teilweiser Aenderung bestehender Vorschriften eine volles« Neu¬
schöpfung notwendig ist . Mit Derbefferung bestehender Gesetze ist
hier nichts mehr zu retten . Die Gewerbeordnung , bis letzt die
hauptsächlichste Quelle , knüpft an die Handwerkslehre an und ent¬
hält Sonderregelungen für Handwerksbetriebe , wobei allerdings
eine Begriffsbestimmung für das Handwerk fehlt . Dieser Mangel
des Gesetzes war eine Quelle fortwährender Reibungen gegenüber
den fabrikmäßigen Betrieben . Alle jene Regelungen der Hand-
wcrkslebre aber sind doch nur letzte Ausläufer der mittelalterlichen
Ordnungen der Zünfte des Handwerks und der Gilden des Handels ,
die seit der 1869 gesetzlich in der alten Gewerbeordnung grundsätz¬
lich erklärten Gewerbefreibeit von innen herausbedroht war . „Seit¬
dem konnte jedermann Lehrlingsausbildung mit Gewerbeausübung
verbinden . Zu ihr trat die sogenannte Vertragsfreiheit , die nur den
individuellen Vertragsgegner kennt und auch die Berussausüildung
zur privaten Angelegenheit zwischen dem Lehrberrn und dem Lehr¬
ling bezw . deffen Eltern macht , eine Freiheit , die in Wirklichkeit
bedeutet , dab der Lehrherr öder der llnternehmerverband diktiert
und dah die Berufsausbildung des Nachwuchses von den Augen-
blicksintereffen des Betriebes ihre Richtlinien erhält . Die Folgen
zeigten sich in der kaum überwundenen Arbeitslosigkeit , wo trotzdem
Mangel an Facharbeitern in manchen Berufen vorhanden war . So

stehen die alte Mcisterlehre mit dem Handwerkslehrlin « und die

neue Fabriklehre unvermittelt nebeneinander . Reben beiden wird
eine erhebliche Anzahl Jugendlicher von keinerlei geregelter Be¬
rufsausbildung effatzt und auch in Bezug auf di« Abschluhvruffmg
ist der Jndustrielehrling mehr öder minder rechtlos. ,

Für di« Berufsausbildung der Handelslehrlinge , die in den
76 bis 82 des SLB . geregelt ist . sind einige Hauptpunkt« der

' Gewerbeordnung übernommen. Von einer einheitlichen Kontrolle
der Derufsvertretungen über das Lebrlingswefen kann mangels
Aufsichtsrechts und Anordnungsbefugniffe keine Rede fein. Die
erst in den -letzten Jahrzehnten üblich gewordenen geordneten Lehr¬
gänge für neu entwickelt « Berufe , so die hauswirtschaftlichen und
landwirtschaftlichen, finden weder durch die E .O . noch durch das
HEB . ihr« Regelung .

Zusammenfaffend kann man also sagen, dab es an der Zeit ist .
durch ein Rahmengesetz Einheitlichkeit in Jugendrecht und Berufs¬
ausbildung zu bringen , wobei die Frage entsteht, ob man grundsätz¬
lich die Auflösung der berufsständischen Bindungen -für alle Jugend¬
lichen erstreben und eine aus dem Geiste der modernen Industrie -
Verfassung entwickelte Berufsausbildung aufbauen will , oder ob
man grundsätzlich die berufliche Ausbildung aller Jugendlichen im
Geiste eines berufsständischen Aufbaus mittels Rahmengesetz und
Sondervorschriften für die Lehrlinge im Handwerk, in der Industrie ,
in den kaufmännischen und Angestelltenberufen , in der Landwirt¬
schaft und Hauswittschaft regeln will . Die beruflich« Ausbildung
des kaufmännischen und Bürolebrlings liegt bekanntlich besonders
im argen . Für sie ist auber den wenigen Vorschriften im BGB .
überhaupt nicht gesorgt.

Der vorl-iegende Entwutt tut weder das ein« recht , noch unter -
läbt er das andere . Er konserviert die alte Handwerkslehre und
dehnt t' - auf den Nachwuchs in der Industrie aus . Er unterläbt
aber den Ausbau einer ebenso in di« Einzelheiten gebenden Rege¬
lung der Berufsausbildung bei den kaufmännischen, landwirtschaft¬
lichen und Hausangestellten .

III . Der amtliche Entwurf .
Der Entwurf des Berufsausbildungsgesetzes gliedett sich in 7

Hauptabschnitte mit annähernd 100 Paragraphen . Der erste Ab¬
schnitt umreibt den Geltungsbereich mit der Bestimmung , dab das
Gesetz grundsätzlich auf alle jugendlichen männlichen und weiblichen

Sersonen vom vollendeten 14 bis rum vollendeten 18 . Lebensjahre
nwendung finden soll , die als jugendliche Arbeiter , Angestellte

oder Lehrlinge beschäftigt werden. Schon hier sind Ausnahmen von
der Anwendbarkeit des Gesetzes vorgesehen, die die „Grundsätzlich¬
keit" erheblich durchbrechen : Arbeiter , Angestellte und Lehrlinge
in der Landwirtschaft und ihren Nebenbetrieben , desgleichen solche,
die im Betriebe ihrer Eltern beschäftigt werden , und Jugendlich« ,
die nicht in erster Linie zu ihrem Erwerb oder ibrcr Ausbillmng
beschäftigt werden. Außerdem will der Entwurf der Reichsregie¬
rung , bezw . den Landesregierungen das Recht einräumen , das neue
Gesetz ganz oder teilweise für nicht anwendbar zu erklären aus Be¬
triebe und Behörden des Reiches, der Länder , der Gemeinden und
sonstiger Körperschatten des öffentlichen Rechts, dann aber auch auf
Betriebe der Flößerei , der See- und Binnenschiffahrt , des Berg¬
baus und der Hauswittschaft .

Der zweite Abschnitt entbält allgemeine Borschriste« über die
Berechtigung zur Beschäftigung der Jugendlichen . Diese Berechti¬
gung sollen nur diejenigen erhalten , die ' befähigt sind , Jugendliche
einwandfrei zu beschäftigen und auszubilden . Hier sollen die Lan¬
desregierungen das Recht haben , Verbote der Beschäftigung Jugend¬
licher in bestimmten Betrieben öder über bestimmte Höchstziffern
oder Prozentsätze hinaus zu erlassen, soweit dies irotwendig er¬
scheint , um einen ausreichenden Nachwuchs in volkswirtschaftlich
wichtigen Berufszweigen zu sichern und lleberfüllungen einzelner
Verufszweige zu vermeiden.

Der dritte Entwurfsabschnitt befabt sich eingehend mit der
Regelung des Lebrlingswefens . Grundsätzlich sollen nur als Lebr-
betttebe anerkannte Betriebe zur Ausbildung von Lehrlingen be¬
fugt sein. Der Abschnitt entbält zahlreiche Bestimmungen über
Rechte und Pflichten der Lebrberren und Lehrlinge , über Inhalt
und Mrkung der Lehrverträge . Dauer der Lehrzeit usw ., und
schlieblich Sondervorschristen für die Ausbildung von Lehrlingen in
Handwerksbettteben .

Der vierte Entwurfsabschnitt befaßt sich mit dem Prüsungs -
wcsen . Der Wert der Prüfungen soll durch di« Dereinbeitlichung
der Bcrussordnungen gehoben werden und die nach ettolgreich ab¬
gelegter Prüfung erworbene Bezeichirung gesetzlich geschützt sein .

Im fünften Abschnitt ist die Durchführung des Gesetzes geregelt .
Hier stehen die wichtigen Bestimmungen über die Rechte der Be¬
rufsvertretungen bezüglich der lleberwachung und Förderung der
Berufsausbildung . Im Entwutt dentt man sich das so, dab als
gesetzliche Berufsvertretungen im Sinne dieses Gesetzes di« Hand¬
werks- und Handelskammern gelten , bei denen zur Wahrnehmung
der Rechte aus dem Berufsausbildungsgefetz besondere patttättsche
Aussschüsse gebildet werden. Daß hier unsere Kritik einzusetzen
haben wird , liegt aus der Hand . In den Beratungen des Sozial¬
politischen Ausschusses des Reichswittschaftsrates bat man dieses
beibe Eisen vorläufig liegen lassen .

Der sechste Abschnitt enthält Strafvorschttften zur Erzwingung
der Beachtung der geplanten Gesetzesvottchttsten und der siebent«
Alffchnitt die Uebergangs- und Schlustoorschttften. wozu die Außer¬
kraftsetzung der bisher die Berufsausbildun « regelnden Bottchriften
der REO . und des SGB . gehören.

(Schluß folgt in der nächsten Jugendbeilage .)_

runfl. Montag : Treffen der Kinderfreunde im Heim von 17—19
Ubr.

Bruchsal. Donnerstag . 15 . Marz . Versammlung in der Stadt .
Lesehalle. Tagesordnung : Politischer Rückblick von Gen. Rauch:
Vertrag von Een . Decker über : Polit . Emlgratron : Osterwande¬
rung : Festsetzung der Funkiionärsitzung : Verschiedenes

Erötzingen. Donnerstag . 15 . März . Rezitationsabend . . Frei¬
tag . 16 . März : Arbeitsgemeinschaft. Sonntag . 18 . Marz : Tages¬
wanderung .

Durlach. Mittwoch , Donnerstag . Sonntag : Probe zur Jugend¬
weihe.

Sch

Der ürüviing loinmr. er vlüht der Flieder,
Ein neues « leid braucht „sie ' dann wieder.
Warum , mein Freund , dir Sorgen machen »
Latz dies die Lotterie doch machen ,
Eine Näbmaichtne iür 50 Pfennig ju gewinnen.
Läßt all die Sorgen in nichts zerrinnen.
Gewinn aus der Lotterie der Natur»

freunde und A. I .
Los ro Pfennig .

Darlanden . Donnerstag : Bebel -Abend in der Hütte . „An¬
fang 8 Uhr . Sonntag , morgens X10 Uhr , in der Hütte . Pünkt¬
lichkeit ist Pflicht . *

Rnppnrr . Donnerstag abend : Arbeitsgemeinschaft im
Schulhaus . Samstag : Musilabend . Sonntag : Wanderung . Nä¬
heres Donnerstag .

Kinderfreunde
Karlsruhe . Jung - und Rote Falken : Jungfalken treffen sich

Mittwoch nachmittag 3—5 Uhr im Jugendheim . Rote Falken von
5—7 Ubr im Jugendheim . Samstag bei trockenem Wetter von
4—6 Uhr im Waldheim Spielen . — Helfer : Mittwoch abend 7 Uhr
im Volkshaus ( Lithogravhenzimmer ) Helfersttzung. Die Eltern der
Jung - und Rote Falken sind jederzeit su den Selfersttzungen
eingeladen .

D- rlach. Rote Falken. Dienstag , den 13 . März , nachm . 5 Uhr
im Horst . — Jungfallen . Samstag , den 17 . März , nachm . 3 Ahr .
Zusammenkunft im Horst. — Scheren mitbrmgen !

Jungsozialisten
Kattornhe . Mittwoch, den 21 . März , nächste Zusammenkunft

im Jugendheim . Näheres in der nächsten Beilage .
Durlach. Heute abend Arbeitsgemeinschaft und wichtige Be¬

sprechung . Mittwoch : Geselliger Abend.

REOCER rHAUFLER
iUMO -Kohlanherda 76/58 cm von Hk s 72.- an
Anzahlung Mk. 22.— and 6 Monatsraten & Mk. 9 —

Gas - u komb. Herde, Gas - n. Kohlenöfen. Badeeinriohtnngen^
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